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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1966

Norm

PatG §91 Abs1

Rechtssatz

Daß dem Fachmann die Ausführung eines Patents nach den Patentansprüchen allein nicht möglich ist, sondern daß er

dazu der in der Beschreibung enthaltenen Informationen bedarf, ist bei chemischen Patenten die Regel und schadet

nicht.
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